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Steuerberatung:

ganzheitlich, pragmatisch und professionell


Bereits in zweiter Generation arbeitet unsere Steuerkanzlei für bundesweit tätige Unternehmen, Freiberufler und Privatleute. Dabei bildet die steuerliche Beratung von Pflegeunternehmen im Bereich der stationären und ambulanten Pflege einen Branchenschwerpunkt in unserer Kanzlei.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung sowie die in unserem Hause als Rechtsanwalt und Steuerberater bzw. Steuerberater und vereidigter Buchprüfer doppelt qualifizierten Berufsträger unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer steuerlichen Problem- und Fragestellungen. Als qualifizierter "Fachberater für Internationales Steuerrecht" helfen wir auch gerne bei der Beantwortung Ihrer grenzüberschreitenden steuerlichen Fragen. 

Unsere Mandanten schätzen das. Wir freuen uns, Sie als steuerlicher Berater zu begleiten.

…mehr







Die Verzinsung von Steuernachzahlungen

Unschöne Überraschungen im Steuerbescheid vermeiden 


Ergeben sich aus einem Steuerbescheid abschließende an das Finanzamt zu leistende Steuerzahlungen, werden diese Zahlungen - grundsätzlich nach Ablauf einer Karenzzeit von 15 Monaten nach Entstehung der Steuer - verzinst. Ermitteln sich im Umkehrschluss dazu zugunsten des Steuerpflichtigen Steuererstattungsansprüche gegenüber der Finanzverwaltung, werden diese Erstattungsansprüche nach gleichen Regelungen zu seinem Gunsten verzinst. Die Festsetzung der Zinsen erfolgt regelmäßig mit dem Steuerbescheid über die zu leistenden Steuerzahlung. 

(Artikel erschienen in "Wirtschaft Münsterland" Ausgabe 01/2024)

Artikel als pdf





Unsere Mandanten



                
                
        
		Unternehmen

Wir betreuen Unternehmen und Firmen aus den Bereichen …

    

                
                
        
		Pflegeberufe

Insbesondere bei Unternehmen der Pflegebranche ist eine gesellschaftsrechtliche Beratung enorm wichtig.

    

                
                
        
		Privatpersonen

Um Ihre privaten Steuerangelegenheiten bestmöglich zu beurteilen, sind mehr Fachkenntnisse erforderlich als eine Software bieten kann. 

    








    
    

	

    
    
    	
            
			
Kanzlei Meis

 




Bahnhofstraße 13 A 
48612 Horstmar info@kanzleimeis.de T +49 (0) 2558 / 93 88 0
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